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Einleitung

A.  Gegenstand der Untersuchung

Den zentralen Bereich jeden Vertragsrechts bildet das Leistungsstörungs-
recht. Dabei geht es insbesondere um Fragen, wieweit das vertragliche
Versprechen des Schuldners reicht, für welche Hindernisse er einzustehen
hat, wann er haftet und wann er von der Haftung befreit ist und welche
Rechtsmittel dem Schuldner zur Verfügung stehen. Innerhalb der europäi-
schen Rechtsordnungen basiert das Recht der vertraglichen Haftung auf
unterschiedlichen Systemen.1

Zwar gehen grundsätzlich alle europäischen Rechtsordnungen von dem
Grundsatz pacta sunt servanda aus. Aus diesem Prinzip könnte man eine
uneingeschränkte Garantie des Schuldners ableiten, den Vertrag zu erfül-
len.  Folge wäre eine von dem Grund eventueller Leistungshindernisse un-
abhängige Haftung des Schuldners. Das Prinzip der Fairness2 zwingt je-
doch  dazu,  den  Schuldner  nicht  für  jeden  Hinderungsgrund  haften  zu  las-
sen. Die entscheidende Frage ist damit, welche Hinderungsgründe den
Schuldner von der Haftung befreien.

Eine Besonderheit des deutschen Leistungsstörungsrechts lag vors der
Schuldrechtsreform in der Aufspaltung des Leistungsstörungstatbestandes
in die verschiedenen Arten einer Vertragsverletzung. Die Rechtsfolgen
einer Vertragsverletzung richteten sich danach, ob ein Fall der Unmöglich-
keit, des Verzugs, der Schlechtleistung oder der Verletzung einer sonstigen
Vertragspflicht vorlag. Ein einheitlicher Tatbestand der Vertragsverlet-
zung, wie man ihn in den meisten anderen europäischen Rechtsordnungen
findet,3 war dem deutschen Recht fremd.4 Deshalb  wurde  das  vom  BGB

1 Einen Gesamtüberblick bieten z.B. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 467 ff.;
Youngs, Comparative Law, S. 423 ff.

2 Huber, Leistungsstörungen I, S. 31.
3 So in den romanischen Rechtsordnungen Frankreichs und Belgiens (Art. 1184 Code

civile), Italiens (Art. 1218, 1453 Codice civile), im Common Law (breach of contract), in
den skandinavischen Rechtsordnungen sowie im niederländischen Recht (Art. 6:74,
6:262 ff. NBW). Vgl. hierzu Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 494; Lando, Non-
Performance, S. 341; Lando/Beale, PECL, Art. 8:101, Notes, Abschnitt 1, S. 361.



Einleitung2

vor der Schuldrechtsreform vorgesehene System der Leistungsstörungen
weithin als zu kompliziert und nicht mehr zeitgemäß erachtet.5

Es gab eine Vielzahl von Reformansätzen, deren bedeutendster in der
Arbeit der 1984 eingesetzten Kommission für die Überarbeitung des
Schuldrechts6 zu sehen ist.7 Die Ergebnisse der Schuldrechtskommission8

führten jedoch zunächst nicht zu Aktivitäten des Gesetzgebers. Als es im
Jahre 2001 darum ging, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie9 in deutsches
Recht umzusetzen, integrierte der Gesetzgeber diese nicht nur ins beste-
hende deutsche Recht,10 sondern ging wesentlich weiter und nutzte den
Anlass, um das gesamte Schuldrecht zu überarbeiten. Mit dieser so ge-
nannten großen Lösung11 wurde auch das gesamte Leistungsstörungsrecht
neu geordnet. Durch die Neugestaltung des Leistungsstörungsrechts sollte
eine Anpassung an europäische Standards erreicht werden.12

Das Ziel dieses Buches ist es zu untersuchen, inwieweit das moderni-
sierte Schuldrecht diesem Anspruch genügt.

Eine derartige (kritische) Untersuchung hat auch nach Abschluss der
Gesetzesreform Berechtigung und ist notwendig. Denn die Funktion der
Rechtswissenschaft besteht, worauf bereits Rabel hinwies, gerade darin,
die Fortbildung des Rechts nicht in Stillstand geraten zu lassen. Die

4 Abschlußbericht, S. 128; Lando, European Contract Law, S. 81, 87; Zweigert/Kötz,
Rechtsvergleichung, S. 509; Däubler-Gmelin, NJW 2001, S. 2281, 2284.

5 Begr. RegE BT-Drucks. 14/6040, S. 84; Huber, Gutachten, S. 647, 699, Zwei-
gert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 511.

6 Im Weiteren als Schuldrechtskommission bezeichnet.
7 Ausführlich zu den vorherigen Entwicklungen, den Vorarbeiten und den Aufgaben

dieser Kommission: Abschlußbericht, S. 13 ff. Die vorbereitenden Gutachten finden sich
in BMJ, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, 1981.

8 Die Ergebnisse wurde 1992 in dem vom Bundesministerium der Justiz herausgege-
benen Abschlußbericht veröffentlicht und stießen in der Wissenschaft zunächst auf reges
Interesse, welches jedoch schnell im Sande verlief. Vgl. nur den Tagungsbericht zum 60.
Deutschen Juristentag, NJW 1994, S. 3069, 3070.

9 RL 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Mai 1999 zu
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter,
ABl. EG L 171/12.

10 Neben der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie wurden noch zwei weitere EU-Richtlinien
durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz umgesetzt, die Zahlungsverzugsrichtlinie
(RL 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, ABl. EG L 200/35) und die E-
Commerce-Richtlinie (RL 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
8. Juni 2000 über den elektronischen Geschäftsverkehr, ABl. EG L 178/1).

11 Däubler-Gmelin, NJW 2001, S. 2281.
12 Vgl. Möllers, ERPL 2002, S. 777, 781; Däubler-Gmelin, NJW 2001, S. 2281,

1187 f.; Dauner-Lieb, ZGS 2003, S. 10, 12.
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Rechtsentwicklung könne nur gedeihlich sein, wenn die Rechtswissen-
schaft ihr nicht nur folgt, sondern auch vorausgeht.13

Will man untersuchen, inwieweit die Modernisierung des Schuldrechts
dem Anspruch einer Europäisierung genügt, stellt sich zunächst die Frage
nach dem anzuwendenden Maßstab, also danach, was als europäischer
Standard gilt. Ein verbindliches einheitliches europäisches Vertragsrecht
existiert derzeit nicht. Angesichts ihres beschränkten Regelungsbereiches
und der damit verbundenen Lückenhaftigkeit können Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaft keinen geeigneten Maßstab bieten.14 Allerdings
haben sich namhafte Vertreter der nationalen Rechtswissenschaften Euro-
pas zusammengesetzt und nach eingehender Analyse verschiedener Berei-
che des Vertragsrechtes aufgrund der rechtsvergleichend gewonnenen Er-
kenntnisse die Grundprinzipien des europäischen Vertragsrechts, die Prin-
ciples of European Contract Law15 (PECL) entworfen.16

Die  Principles  of  European  Contract  Law17 enthalten unter anderem18

zwei Kapitel über Vertragsstörungen und die sich daraus ergebenden
Rechtsbehelfe.19 Die dort getroffenen Regelungen sollen als Grundlage für
die Frage nach einer Europäisierung des deutschen Leistungs-
störungsrechts durch die Schuldrechtsmodernisierung dienen. Allerdings
können sie keinen absoluten Maßstab darstellen. Die European Principles
erfassen zwar die vertragsrechtlichen Grundregeln von gemeineuropäischer
Geltung. Da jedoch eine Vielzahl der schuldrechtlichen Probleme in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf unterschiedliche Weise gere-
gelt ist, waren die Autoren häufig gezwungen, sich für eine Regelungs-
möglichkeit zu entscheiden oder selbst rechtsfortbildend tätig zu werden.
Weicht insofern das reformierte deutsche Haftungsrecht von dem System
der PECL ab, muss hinterfragt werden, welche Regelung vorzugswürdig
erscheint. Soweit es erforderlich ist, wird dabei auch vergleichend Bezug
auf andere europäische Rechtsordnungen genommen.

13 Rabel, FS Bekker, S. 171, 173 f.
14 Schlechtriem, Entwicklung, S. 9, 10.
15 Lando/Beale,  The  Principles  of  European  Contract  Law,  Parts  I  and  II.  Deutsche

Ausgabe: von Bar/Zimmermann, Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts, Teile I
und II. Ein dritter Teil wurde unlängst veröffentlicht: Lando/Clive/Prüm/Zimmermann,
PECL, Part III. Eine deutsche Übersetzung der Verjährungsvorschriften des 14. Kapitels
findet sich in ZEuP 2001, S. 400 ff.

16 Ausführlich zur Entstehungsgeschichte noch unten S. 11 f.
17 Im Folgenden European Principles, Principles oder Europäische Vertragsrechts-

prinzipien genannt.
18 Eine Übersicht, hinsichtlich welcher anderen Bereiche des Schuldrechtes die Prin-

ciples Regelungen vorsehen, findet sich auf S. 11 f.
19 Kapitel 8 und 9 der PECL.
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Angesichts der Komplexität des Leistungsstörungsrechts muss sich die
Arbeit jedoch auf Teilbereiche beschränken. In den Mittelpunkt wird die
Frage nach den normativen Grenzen der Haftung aus Vertrag gestellt.20

Konkret geht es dabei um die Problematik, unter welchen Voraussetzungen
eine Vertragspartei an ihr vertragliches Versprechen gebunden bleibt. Eine
Bindung an das vertragliche Versprechen liegt nicht nur vor, wenn die
Vertragspartei für die andere Seite einklagbar an deren Erfüllungsanspruch
gebunden ist, sondern auch, wenn der Schuldner dem Gläubiger den auf
das positive Interesse gerichteten Schaden zu ersetzen hat. Um die Grenzen
der vertraglichen Haftung zu ermitteln, muss also untersucht werden, unter
welchen  Voraussetzungen  der  Schuldner  von  der  Erfüllung  befreit  ist  und
gleichzeitig nicht zum Ersatz des positiven Interesses in Form von Scha-
densersatz verpflichtet ist. Nicht näher eingegangen werden soll dabei auf
die Problematik des Gläubigerverschuldens. In allen Rechtssystemen gilt
vom Grundsatz her, dass der Gläubiger sich nur insoweit auf seine Rechts-
behelfe berufen kann, wie er nicht selbst für die Vertragsverletzung des
Schuldners verantwortlich ist,21 wobei die Ausgestaltung im Einzelnen,
insbesondere wenn beide Vertragsparteien die Leistungsstörung zu ver-
antworten haben, regelmäßig äußerst umstritten ist.22 Für die folgende Un-
tersuchung soll deshalb stets vorausgesetzt werden, dass sich der Gläubiger
vertragstreu verhalten hat.

20 Ein angrenzendes, jedoch von der Fragestellung nicht umfasstes Problem ist, wann
der Schuldner gegen vertragliche Pflichten verstößt. Wesentlich kommt es dabei auf den
Umfang der Leistungspflicht an, auf den in diesem Zusammenhang jedoch nicht weiter
eingegangen werden soll. Vgl. hierzu für die Principles: Lando/Beale, PECL, Art. 6:102,
Comments, Abschnitt D, S. 303 f.; Lando, Non-Performance, S. 337; ders., European
Contract Law, S. 97; Olsen, ERPL 1999, S. 21, 35.

21 Art. 8:101 Abs. 3, Art. 9:504 PECL; § 323 Abs. 6, § 326 Abs. 2 S. 1, § 254 BGB;
Lando/Beale, PECL, Art. 8:101, Notes, Abschnitt 3, S. 362.

22 Aus dem alten deutschen Recht ist der vielbeachtete Streitstand zur beiderseits zu
vertretenden Unmöglichkeit bekannt (neuere Übersichten bieten Faust, JuS 2001,
S. 133 ff.; Looschelders, JuS 1999, S. 949 ff.), der sich auch durch die Schuldrechtsre-
form nicht erledigt zu haben scheint, vgl. nur Stoppel, Jura 2003, S. 224 ff.; Rauscher,
ZGS 2002, S. 333 ff.; für erledigt erachtet dieses Problem jedoch Gruber, JuS 2002,
S. 1066 ff. Auch in den Principles fehlt eine genauere Regelung für die von beiden Seiten
zu verantwortende Nichterfüllung, so dass diese Konstellation hier gleichermaßen zu
Problemen führen dürfte.
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B.  Gang der Darstellung

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil widmet sich den Eu-
ropean Principles im Allgemeinen. Um Unterschiede von Principles und
deutschem Recht richtig einordnen zu können, bedarf es eines grundlegen-
den Verständnisses für den Hintergrund der Entstehung der Principles, den
Voraussetzungen ihrer Entwicklung, ihrer Funktionen und ihres grundsätz-
lichen Aufbaus. Angesichts der besonderen Rechtsnatur der Principles
wird des Weiteren ein kurzer Überblick über ihre Anwendung gegeben.

Im Anschluss befasst  sich der zweite Teil  mit  der Frage der Vorausset-
zungen der Haftungsbefreiung in den European Principles und im deut-
schen Recht. Dabei wird zunächst auf die haftungsbefreienden Leistungs-
hindernisse im Allgemeinen eingegangen und im Anschluss auf die Beson-
derheiten, die sich bei vorübergehender Unmöglichkeit ergeben.

Hinsichtlich der Haftungsbefreiung im Allgemeinen erfolgt zuerst eine
Darstellung des modernisierten deutschen Haftungssystems, wobei stets
auch die Abweichungen zum alten Recht aufgezeigt werden. Leitend ist
die  Frage,  wann  der  Schuldner  den  Gläubiger  so  zu  stellen  hat,  wie  er  es
diesem im Vertrag  versprochen  hat.  Dabei  geht  es  zum einen  um den  auf
das positive Interesse gerichteten Schadensersatz. Allerdings unterliegt das
deutsche Recht dem Grundsatz der Naturalkondemnation. Dem Gläubiger
erwächst aus dem Schuldverhältnis ein primärer Erfüllungsanspruch gegen
den Schuldner, den er regelmäßig auch durch Klage und Zwangsvollstre-
ckung durchsetzen kann.23 Der Schuldner haftet also auch dann, wenn dem
Gläubiger zwar kein Schadensersatzanspruch zusteht, der Schuldner aber
seiner primären Leistungsverpflichtung auf Erfüllung in natura nachzu-
kommen hat.  Beide Ansprüche sind im modernisierten Schuldrecht an un-
terschiedlicher Stelle geregelt, so dass sich eine Gliederung in zwei Unter-
punkte ergibt. Zum einen geht es um die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen der Erfüllungsanspruch ausgeschlossen ist und zum anderen, wann
der Schuldner Schadensersatz zu leisten hat. Hier wird weiterhin unter-
schieden zwischen Schadensersatz bei anfänglichen Leistungshindernissen
und solchen, die erst nach Abschluss des Vertrages eingetreten sind. Dar-
über  hinaus  finden  sich  im  deutschen  Recht  mit  dem  Anspruch  auf  Auf-
wendungsersatz und auf Herausgabe des stellvertretenden commodum
noch zwei weitere Rechtsbehelfe, die zwar nicht auf den Schutz des positi-
ven Interesses gerichtet sind, jedoch auch eine Haftung aus dem Vertrag
darstellen. Auch auf diese werde ich kurz eingehen.

23 Larenz, SchR I AT, S. 19.
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Es folgt eine Darstellung der Haftungsgrenzen der European Principles.
Die Europäischen Vertragsrechtsprinzipien gehen von dem Begriff der
Nichterfüllung aus, der sämtliche Leistungsstörungen erfasst. Die Nichter-
füllung begründet grundsätzlich alle in Kapitel 9 der Principles vorgesehe-
nen Rechtsbehelfe, also das Recht auf Naturalerfüllung, Schadensersatz,
Vertragsaufhebung, Minderung und Zurückbehaltung. Ist die Nichterfül-
lung jedoch entschuldigt, sind die auf das Erfüllungsinteresse gerichteten
Rechtsbehelfe des Erfüllungsanspruchs und des Schadensersatzanspruchs
ausgeschlossen, Art. 8:101 Abs. 2 PECL. Damit bildet die die Entschuldi-
gung regelnde Norm des Art. 8:108 PECL die wesentliche Entlastungsvor-
schrift, auf die zunächst einzugehen ist. Von Art. 8:108 PECL sind
Art. 9:101 und Art. 9:102 PECL zu unterscheiden. Diese regeln zwar auch
einen Ausschluss des Anspruchs auf Erfüllung. Hier geht es jedoch nicht
um Fragen der Haftung, sondern allein darum, wann der Schuldner Erfül-
lung in natura verlangen kann. Ist der Erfüllungsanspruch nach diesen
Vorschriften ausgeschlossen, haftet der Schuldner weiterhin auf Schadens-
ersatz,  es  sei  denn,  die  Voraussetzungen  des  Art.  8:108  PECL  liegen  vor.
Dann wäre aber auch bereits nach dieser Norm der Erfüllungsanspruch
ausgeschlossen. Einfluss auf die Haftungsgrenzen haben die Art. 9:101 und
9:102 PECL deshalb nicht.

Ergänzt wird das Haftungssystem der Principles durch die Irrtumsre-
geln, die im Gegensatz zum deutschen Recht uneingeschränkt neben dem
Haftungsrecht Anwendung finden. Da der Vertrag durch Anfechtung nich-
tig  wird,  lässt  die  Anfechtung  die  Haftung  des  Schuldners  auf  das  Erfül-
lungsinteresse entfallen. In Betracht kommt dann allenfalls eine Haftung
auf den Vertrauensschaden. Die Bedeutung des Irrtumsrechts für die Haf-
tung des Schuldners soll in einem zweiten Unterpunkt untersucht werden.

Im Anschluss an die Darstellungen der beiden Haftungssysteme werden
Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Soweit die Prin-
ciples und das deutsche Recht in Struktur oder Ergebnis voneinander ab-
weichen, ist zu untersuchen, ob sich diese Unterschiede allein aus der ver-
schiedenartigen Funktion und Rechtsnatur beider Regelwerke ergeben.
Soweit dies nicht der Fall ist, werden beide Lösungsmöglichkeiten auf ihre
Vor- und Nachteile untersucht. Überzeugen weder die von den European
Principles gefundenen Ergebnisse noch die des deutschen Haftungsrechts
oder lässt sich die Lösung der Principles aus systematischen Gründen nicht
auf das deutsche Recht übertragen, ist ein dritter, vorzugswürdiger Lö-
sungsansatz zu erarbeiten.

Nachdem auf die haftungsbefreienden Hindernisse im Allgemeinen ein-
gegangen wurde, sind die Besonderheiten zu untersuchen, die sich bei vo-
rübergehender Unmöglichkeit ergeben. Auch hier werden zunächst die
Regeln des deutschen Rechts und die der European Principles dargestellt.
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Beide werden im Anschluss miteinander verglichen. Gerade anhand der
vorübergehenden Unmöglichkeit zeigen sich besonders deutlich verschie-
dene systematische Unzulänglichkeiten, die sich aus dem gesamten neu
gestalteten Leistungsstörungsrecht ergeben, auf die an dieser Stelle auch
eingegangen werden soll.

Am Ende der Arbeit werden die aus dem Vergleich der beiden Regel-
werke gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst.



Erstes Kapitel

Die Principles of European Contract Law

A.  Die Europäische Entwicklung im Vertragsrecht

In den letzten Jahren hat es im Rahmen eines zusammenwachsenden Euro-
pa verschiedene Bestrebungen zur Angleichung des Zivilrechts und damit
auch des Vertragsrechts gegeben.24 Im Rahmen der Europäischen Gemein-
schaft wurde eine Vereinheitlichung vor allem durch Verordnungen und
Richtlinien vorangetrieben.25 Vereinheitlichungsbemühungen durch ein-
zelne, an die subsidiäre Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft ge-
bundene Richtlinien können jedoch allenfalls eine punktuelle Angleichung
der unterschiedlichen Vertragsrechtssysteme der Mitgliedstaaten herbei-
führen.26

In den Jahren 198927 und 199428 hat sich das europäische Parlament in
zwei Resolutionen für die Schaffung eines europäischen Zivilgesetzbuches
ausgesprochen. Auf die in den Resolutionen von der Kommission gefor-
derten Vorarbeiten für ein europäisches Zivilgesetzbuch wartete man lange
Zeit jedoch vergeblich.29 Erst im Juli 2001 wurde die Kommission tätig

24 Zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Angleichung der europäischen Privat-
rechtssysteme im Einzelnen: Timmermanns, ZEuP 1999, S. 1 ff.; Betlem/Hondius, ERPL
2001, S. 3 ff.; Tilmann, ZEuP 1997, S. 595 ff.; Vaquer, ZEuP 2000, S. 301 ff.; Wilhelms-
son, Europäische Zeitschrift für Privatrecht 2002, S. 77 ff.

25 Einen Überblick bieten Paschke/Iliopoulos, Europäisches Privatrecht. Zur europäi-
schen Rechtsangleichung durch Richtlinien, den Vorteilen und Problemen siehe auch
Müller-Graff, EC Directives, S. 71 ff. m.w.N.

26 Basedow, Einführung, S. 1; ders., ERPL 2001, S. 35; Smits,  MJ  1999,  S.  25,  29;
Remien, RabelsZ 60 (1996), S. 1, 8 spricht von a Brussel brick here and there ; Micklitz,
ZEuP 1998, S. 257, 262 f.; Schlechtriem, Entwicklung, S. 9, 11.

27 Entschließung zu den Bemühungen um eine Angleichung des Privatrechts der Mit-
gliedstaaten, ABl. EG C 158/400. Beachte die diesbezügliche Anmerkung von Tilmann,
ZEuP 1993, S. 613.

28 Entschließung zur Angleichung bestimmter Bereiche des Privatrechts der Mitglied-
staaten, ABl. EG C 205/518. Eingehend hierzu Tilmann, ZEuP 1995, S. 534 ff.

29 Ursprünglich setzte die Kommission zwar keinen eigenen Sachverständigen-
ausschuss auf Gemeinschaftsebene ein, wie es die erste Resolution verlangte, sie unter-
stützte jedoch finanziell und moralisch die an den European Principles arbeitende Lando-
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und veröffentlichte eine Mitteilung zum Europäischen Vertragsrecht,30 mit
der sie das Europäische Parlament, den Rat sowie alle interessierten Kreise
aufforderte, sich zu der Gestaltung weiterer Maßnahmen zu äußern. Sie
schlug vier Vorgehensweisen vor: 1. alles beim alten lassend soll die Rege-
lung dem Marktgeschehen überlassen werden, 2. es werden einheitliche
Vertragsgrundsätze erarbeitet, die optional von den Parteien einbezogen
werden können, 3. bestehende Richtlinien zum Vertragsrecht werden über-
arbeitet und verbessert und 4. es werden neue Rechtsvorschriften auf euro-
päischer Ebene erlassen, die zwingend oder dispositiv sein können.31

Im Februar 2003 wurde ein Aktionsplan erlassen.32 Danach  soll  zu-
nächst ein gemeinsamer Referenzrahmen entwickelt werden,33 der für zent-
rale Rechtsbegriffe Definitionen enthält, auf die bei der Rechtsentwicklung
durch die Kommission zurückzugreifen ist. Des Weiteren sollen durch in-
teressierte Kreise EU-weite allgemeine Geschäftsbedingungen erarbeitet
werden. Drittens soll auch auf Grundlage des Referenzrahmens über ein
optionelles Instrument im Bereich des Vertragsrechts34 nachgedacht wer-
den, welches den Vertragsparteien ein eigenes Regelwerk als auf den Ver-
trag anwendbares Recht zur Verfügung stellt.35 Die Mitteilung und der
darauf folgende Aktionsplan haben auch auf Seiten der europäischen Insti-
tutionen wieder Leben in die Rechtsvereinheitlichungsidee gebracht.

In der wissenschaftlichen Diskussion war dieses Interesse an einer
Rechtsvereinheitlichung die ganze Zeit präsent.36 Bereits seit langem för-
dern europäische Zivilrechtswissenschaftler die Entwicklung eines europä-
ischen Zivilrechts. Welche Gestalt dieses europäische Zivilrecht annehmen

Gruppe (siehe S. 11 ff.). Im Jahre 1995, also kurz nach der zweiten Resolution, stellte sie
auch diese Zahlungen ein, vgl. Tilmann, ZEuP 1995, S. 534, 542.

30 KOM (2001) 398 endg. v. 11.7.2001, ABl. EG C 255/1 = EuZW 2001, Beil. z. H.
16. Dazu Staudenmayer, EuZW 2001, S. 485.

31 Einen Überblick zu den Reaktionen bietet Staudenmayer, EuZW 2003, S. 165 f.
32 KOM (2003) 68, endg., v. 15.3.03, ABl. EG C 63/01, vgl. dazu auch http://europa.-

eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_de.htm.
33 Zu diesem Referenzrahmen Knöfel, ZGS 2004, S. 26, 28 f.
34 Dazu Knöfel, ZGS 2004, S. 26, 29 f.
35 Zu diesem Aktionsplan Staudenmayer, ZGS 2003, S. 81; ders. EuZW 2003,

S. 165 ff.
36 Zur Diskussion um die Notwendigkeit eines einheitlichen Vertragsrechts beachte:

Hondius, Towards a European Civil Code, S. 3, 12 ff.; Witz, Plaidoyer, S. 79 ff.; Berger,
JZ 1999, S. 369 ff.; Legrand, The Modern Law Review 1997, S. 44 ff.; Markesinis,
ERPL 1997, S. 519 ff.; Chamboredon, Journal du Droit International 2001, S. 5 ff. Frag-
lich ist insbesondere, ob eine entsprechende Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft
vorhanden ist. Hierzu verneinend Smits, MJ 1999, S. 25, 30; van Gerven, ERPL 1997,
S. 465 ff.; bejahend Tilmann, ERPL 1997, S. 471 ff.; Basedow, Rev.int.dr.comp. 1998,
S. 7 ff.; sehr umfassend auch Lurger, Grundfragen, S. 104 ff., 173.
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soll, wird jedoch sehr unterschiedlich beurteilt.37 Vielfach wird ein Einsatz
nichtlegislatorischer Mittel befürwortet.38

Im Rahmen dieser Bestrebungen wurden für den Bereich des Vertrags-
rechts die Principles of European Contract Law entwickelt. Neben diesem
Entwurf gibt es zahlreiche weitere Projekte, die eine Europäisierung oder
Globalisierung verschiedener Materien des Zivilrechts zum Ziel haben.
Besondere Erwähnung verdienen dabei für den Bereich des Vertrags-
rechts39 die UNIDROIT Working Group, die, neben anderen Vereinheitli-
chungsprojekten des UNIDROIT-Instituts,40 ähnlich den European Prin-
ciples, auf globaler Ebene Grundregeln für internationale Handelsverträge
entwickelten;41 Hein Kötz, der mit seinem Buch Europäisches Vertrags-
recht42 eine Basis für eine europäische Sichtweise auf das Vertragsrecht
legte; die Akademie Europäischer Privatrechtswissenschaftler um Gandol-
fi, die 1999 einen Entwurf eines Europäischen Vertragsgesetzbuches43 vor-
legen konnte44 und das europäische Common Core Projekt , welches ver-
sucht, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen europäischen Privatrechts-
ordnungen aufzudecken, um so eine einheitliche europäische Rechtstradi-
tion erkennbar zu machen.45

37 Vgl. Müller-Graff, EC Directives, S. 71, 73; Basedow, ERPL 2001, S. 35 ff.; Mar-
kesinis, ERPL 1997, S. 519 ff.; Lando, ERPL 1997, S. 525 ff.; Vaquer, ZEuP 2000,
S. 301 ff. und neuestens Smits, The making of European private law.

38 Berger, JZ 1999, S. 369, 372; ders., ERPL 2001, S. 21, 34; Bonell, ERPL 1997,
S. 505, 516; Smits, MJ 1999, S. 25, 39 f.

39 Auch in anderen Bereichen finden sich zahlreiche Rechtsvereinheitlichungsprojek-
te. Einen Überblick bietet Lurger, Grundfragen, S. 17 ff.

40 Einen Überblick über die Projekte von UNIDROIT bietet Kronke, JZ 2001,
S. 1149 ff.

41 UNIDROIT, Grundregeln des Internationalen Handelsvertrags, 1994.
42 Kötz, Europäisches Vertragsrecht I, 1996.
43 Accademia dei Giusprivatisti Europei/Gandolfi (Hrsg.), Code européen des

contrats, 1999. Dieser basiert im Wesentlichen auf dem italienischen Codice civile.
44 Zu den Arbeiten an diesem Gesetzbuch und dem Entwurf selbst beachte auch Son-

nenberger, RIW 2001, S. 409 ff.; Sturm, JZ 2001, S. 1097 ff.
45 Bussani/Mattei, Columbia Journal of European Law 3 (1997/98), S. 340 ff.
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B.  Die Entstehung der Principles of European Contract Law

Bereits Anfang der achtziger Jahre hatte der Däne Ole Lando46 eine Kom-
mission europäischer Zivilrechtswissenschaftler47 zusammengerufen, die
sich zum Ziel setzte, die gemeinsamen europäischen Grundregeln des all-
gemeinen Vertragsrechts herauszuarbeiten und in kodifikationsähnlicher
Form zu fixieren.48 Die 17 Mitglieder dieser Kommission waren Rechts-
wissenschaftler aus allen damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen
Währungsgemeinschaft, wobei die wichtigsten Handelsstaaten wie Eng-
land, Frankreich, die Niederlande und Deutschland mehrfach vertreten wa-
ren.49 Die meisten Mitglieder waren Wissenschaftler, häufig allerdings mit
Anwaltserfahrung.50 Sie waren nicht von den Regierungen der Mitglied-
staaten ernannt und damit in ihrer Arbeit auch von diesen unabhängig.51

Entworfen wurde zunächst der erste Teil der Principles of European
Contract Law, der im Jahre 1995 veröffentlicht werden konnte.52 Teil I der
Prinzipien war in vier Kapitel untergliedert: 1. General Provisions, 2. Per-
formance, 3. Non-Performance and Remedies in General und 4. Particular
Remedies for Non-Performance.

1992 begann eine zweite Kommission in leicht veränderter Zusammen-
setzung53 mit  der  Bearbeitung  des  Teils  II  der  European  Principles.54 Ge-
genstand dieser Arbeit waren die Kapitel: Formation, Authority of Agents,
Validity, Interpretation und Contents and Effects sowie die Überarbeitung
des ersten Teils.

Teil I und Teil II der European Principles wurden 1999 gemeinsam ver-
öffentlicht.55 Dabei wurden die Kapitel des zweiten Teils zwischen das

46 Die Forderung nach einem europäischen Äquivalent zum amerikanischen Uniform
Commercial Code oder einem Restatement of Contract Law bekundete Lando bereits
1976: Lando, Unfair Contract Clauses, S. 267, 284 ff.

47 Der offizielle Name der Kommission ist Commission on European Contract Law ,
bekannt ist sie aber weithin nach ihrem spiritus rector und Vorsitzenden als Lando-
Kommission. Auch die European Principles werden verbreitet als Lando-Prinzipien be-
zeichnet.

48 Zimmermann, ZEuP 1995, S. 731.
49 Traten neue europäische Staaten der EWG und später der EU bei, wurden auch aus

diesen Staaten Vertreter in die Kommission aufgenommen.
50 Lando/Beale, PECL, Preface, S. xiii.
51 Hartkamp, Principles of Contract Law, S. 105, 109.
52 Lando/Beale, The Principles of European Contract Law, Part I, 1995.
53 Eine Übersicht über die Mitglieder der ersten und zweiten Lando-Kommission fin-

det sich in Lando/Beale, PECL, Preface, S. xii f.
54 Lando/Beale, PECL, Preface, S. xii.
55 Lando/Beale, The Principles of European Contract Law, Parts I and II.
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erste und zweite Kapitel des überarbeiteten ersten Teils gestellt, so dass
sich die Nummerierung der folgenden Kapitel veränderte.

Im Anschluss an die Arbeiten am Teil II der European Principles wurde
eine dritte Kommission gegründet, die sich mit Fragen des allgemeinen
Schuldrechts wie der Aufrechnung, Abtretung, Schuld- und Vertragsüber-
nahme, der Schuldner- und Gläubigermehrheit, Forderungsverjährung, Ge-
setzes- und Sittenwidrigkeit, Bedingungen und Zinseszins befassen.56 Die
Arbeiten wurden 2001 2002 beendet und sind seit 2003 veröffentlicht
worden.57 Weitere Teile sollen folgen

C.  Rechtsquellen

Der Ansatzpunkt der Schöpfer der Principles war, die den verschiedenen
nationalen Vertragsrechten der einzelnen Mitgliedstaaten der Union
zugrunde liegenden gemeinsamen Rechtsgedanken zu ermitteln und fest-
zuhalten.58 Diese Methode ist der Entwicklung der amerikanischen Resta-
tement of the law of Contract vergleichbar.59 Allerdings beschränken sich
die Restatements im Wesentlichen auf eine Zusammenfassung des in den
einzelnen Bundesstaaten bestehenden Rechts.60 Die Principles gehen in
großen Bereichen darüber hinaus. Häufig war es aufgrund der Diversität
der europäischen Rechtsordnungen61 nicht möglich, einen solchen gemein-
samen Grundsatz zu finden.62 Für die Principles mussten insofern eigene
Lösungsstrategien entwickelt werden. Man suchte für solche Fälle nach
einer europäisch konsensfähigen, modernen, funktional besten  Lösung.63

56 Zimmermann, ZEuP 2000, S. 391, 392.
57 Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Part III. Eine deutsche Übersetzung der

Verjährungsvorschriften des 14. Kapitels findet sich in ZEuP 2001, S. 400 ff.
58 Berger, JZ 1999, S. 369, 372.
59 Unzweifelhaft wurden die Verfasser der European Principles auch von diesem

Restatement inspiriert. Dazu Basedow, Einführung, S. 1; Lando, ERPL 1993, S. 157,
167; Prado, Dir.com.int. 1997, S. 323, 324; Boele-Woelki,  ULR  (RDU)  1996,  S.  652,
655; Fischer, Unmöglichkeit, S. 82.

60 Näher zu US-amerikanischen Restatements: Reimann, Amerikanisches Privatrecht,
S. 142 f.; Gray, RabelsZ 50 (1986), S. 111 ff.; Schindler, ZEuP 1998, S. 277 ff.

61 Gegensätze ergeben sich hier insbesondere zwischen Civil Law-Systemen und dem
Common Law. Vgl. insbesondere Lando, European Contract Law, S. 81, 82 ff.

62 Vgl. hierzu Hartkamp, Principles of Contract Law, S. 105, 108.
63 Lando/Beale, PECL, Introduction, S. xxvi; Goode, ULR (RDU) 1997 S. 231, 234;

bzgl. der vergleichbaren Probleme bei der Arbeit an den UNIDROIT-Prinzipien Kronke,
JZ 2001, S. 1149, 1153.
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Als Orientierung diente dabei auf internationaler Gesetzgebungsebene
vor allem das UN-Kaufrecht.64 Da auch das UN-Kaufrecht auf rechtsver-
gleichenden Überlegungen beruht, ist die starke Ähnlichkeit der European
Principles, die teilweise bis zu einer Wortgleichheit geht, verständlich.
Selbst wenn einige Artikel im Wortlaut mit Regelungen des UN-
Kaufrechts übereinstimmen, wurden diese allerdings nicht kritiklos über-
nommen. An Stellen, wo dies angemessen schien, wie bei der Frage der
Zinshöhe (Art. 9:508 PECL) oder der Beachtlichkeit von leistungserschwe-
renden Umständen (Change of Circumstances, Art. 6:111 PECL), wurden
durchaus gravierende Änderungen vorgenommen. Des Weiteren gehen die
European Principles inhaltlich wesentlich weiter. Fragen des allgemeinen
Vertragsrechts spielen beim Recht des internationalen Warenkaufs natur-
gemäß keine Rolle. Insbesondere die in Teil III geregelten Probleme finden
folglich im UN-Kaufrecht keine Entsprechung.

Ein anderes Werk, das den European Principles in noch stärkerem Maße
ähnelt als das internationale Kaufrecht, sind die UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts.65 Die UNIDROIT Principles wurden
unmittelbar vor Teil I der European Principles im Jahre 1994 veröffent-
licht.66 Die starke Ähnlichkeit  beider Werke erklärt  sich einerseits  aus der
engen Zusammenarbeit beider Arbeitsgruppen in der Entstehungsphase der
beiden Principles,67 andererseits aus der vergleichbaren Vorgehensweise
beider Kommissionen.68

Natürlich haben neben diesen internationalen Regelwerken auch natio-
nale Rechte eine wesentliche Rolle gespielt. Alle Vertragsrechte der EU-
Mitgliedstaaten haben, wenn auch in unterschiedlichem Maße, die Prin-
ciples beeinflusst. Insbesondere auf das neueste und modernste der europä-
ischen Zivilgesetzbücher, das Nieuw Burgerlijk Wetboek69 (NBW), wurde

64 Goode, ULR (RDU) 1997 S. 231, 236; Fischer, Unmöglichkeit, S. 83.
65 Kurz UNIDROIT-Principles oder UPCL.
66 UNIDROIT, Principles of international commercial contract, 1994.
67 Einige Mitglieder der Lando-Kommission arbeiteten gleichzeitig in der von

UNIDROIT eingesetzten Working Group mit, die die UNIDROIT-Principles entwarf, so
dass ein stetiger Informationsaustausch gewährleistet war.

68 In beiden Arbeitsgruppen bereitete ein Berichterstatter die Ausarbeitung der einzel-
nen Kapitel vor, nach einer Diskussion in der Arbeitsgruppe wurden diese dann von den
Berichterstattern überarbeitet. Vgl. bezüglich der European Principles Busch/Hondius,
ZEuP 2001, S. 223, 225; Lando/Beale, PECL, Preface, S. xiv f.; bezüglich der
UNIDROIT-Principles: http://www.unidroit.org/english/principles/intro-1.htm; UNI-
DROIT, Grundregeln, Einführung, S. vii f.

69 Die Bücher 6, 7 und 8 des Nieuw Burgerlijk Wetboek, die sich mit dem allgemei-
nen Schuldrecht und dem besonderen Vertragsrecht befassen, wurden von Nie-
per/Westerdijk ins Deutsche übersetzt: Nieper/Westerdijk, Niederländisches Bürgerliches
Gesetzbuch, 1995.
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verstärkt zurückgegriffen.70 Eingang haben daneben aber auch außereuro-
päische Regelwerke, wie der amerikanische Uniform Commercial Code
(UCC) und vereinzelt auch die im Handel weit verbreiteten Musterklauseln
und -verträge gefunden.71

D.  Struktur und Stil

Die European Principles setzen sich aus insgesamt 131 Artikeln zusam-
men, die in neun Kapitel unterteilt sind. Die einzelnen Kapitel beschäfti-
gen sich mit 1. Allgemeinen Vorschriften, 2. Vertragsschluss,
3. Stellvertretung, 4. Gültigkeit, 5. Auslegung, 6. Inhalt und Wirkung von
Verträgen, 7. Erfüllung, 8. Nichterfüllung und Rechtsbehelfen im Allge-
meinen und 9. Einzelnen Rechtsbehelfen bei Nichterfüllung.

Auf jeden Artikel72 folgt  ein  so  genannter  Comment,  eine  mit  illustrie-
renden Beispielen versehene Kommentierung der einzelnen Artikel. Am
Ende finden sich die Notes, die die derzeitige Situation in den nationalen
Rechtssystemen rechtsvergleichend darstellen und die wichtigsten verwen-
deten Rechtsquellen angeben.

Die Artikel sind in englischer und französischer Sprache verfasst,73 No-
tes und Comments ausschließlich in englischer.74 Ihr Stil ist kurz und
prägnant, um eine einfache Verständlichkeit zu gewährleisten.75 In engem
Zusammenhang zu einer einfachen und verständlichen Sprache steht auch
der Versuch, sich neutraler Rechtsbegriffe, die innerhalb der nationalen
Rechtsordnung noch keine Konnotation besitzen, zu bedienen.76

70 Hondius, Towards a European Civil Code, S. 3, 13; Fischer, Unmöglichkeit, S. 83.
71 Lando/Beale, PECL, Introduction, S. xxvi; Bonell, Am.J.Comp.L. 40 (1992),

S. 617, 622 f. bezüglich der UNIDROIT-Principles.
72 Die Artikel werden häufig auch als black letter rules bezeichnet.
73 Inzwischen wurden die Artikel in eine Vielzahl europäischer Sprachen übersetzt.

Links finden sich unter http://www.storme.be/PECL2en.html.
74 Von Bar und Zimmermann haben Artikel, Comments und Notes der ersten beiden

Teile ins Deutsche übersetzt. Vgl. von Bar/Zimmermann, Grundregeln des Europäischen
Vertragsrechts, Teile I und II. Eine deutsche Übersetzung der Verjährungsregeln des
14. Kapitels findet sich in ZEuP 2001, S. 400 ff.

75 Auf klaren Wortlaut und gute Verständlichkeit auch für juristische Laien wurde be-
sonderer Wert gelegt. Um dies zu erreichen, wurden Vorentwürfe der Principles mit
Rechtsanwälten verschiedener Nationen und Sprachen bereits in einem sehr frühen Sta-
dium diskutiert. Vgl. hierzu Lando/Beale, PECL, Introduction, S. xxvi f.

76 Bonell, ULR (RDU) 1996, S. 229, 234. So wird der im UN-Kaufrecht als allgemei-
ner Leistungsstörungstatbestand benutzte Begriff der Breach of Contract vermieden, da
dieser im Common Law nur eine unentschuldigte Nichterfüllung bezeichnet.


